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Sperrfrist: keine 
 

Derzeitiger Diskriminierungsschutz wirkt 
BSI kritisiert Antrag der Linkspartei zur Verschärfung des AGG auch 
im Bereich der Wohnungswirtschaft 
 
 

 „Das geltende Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
ermöglicht die gemischte Belegung von Wohnquartieren und wirkt der 
Entstehung von Ghettos entgegen“, erklärte Lutz Freitag, Vorsitzender 
der Bundesvereinigung Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft 
(BSI) und Präsident des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen.  
 

Das AGG (§ 19 Abs.3) erlaube eine unterschiedliche Behandlung von 
Mietinteressenten zum Zwecke der sozialen und kulturell-ethnischen 
Durchmischung der Quartiere und stelle diese nicht unter Diskriminie-
rungsverdacht. Dies fördere das Ziel der Nichtdiskriminierung und In-
tegration zu schützender Personengruppen. Eine Streichung dieser 
Regelung – wie sie die Linkspartei in ihrem am heutigen Abend zu 
beratenden Antrag im Deutschen Bundestag fordert – wäre kontrapro-
duktiv.  
 

Die BSI warnt in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich vor einer 
weiteren Verschärfung der Antidiskriminierungsrichtlinien im Bereich 
der Regelungen für die Wohnungswirtschaft auf Druck der EU. Die 
genannte Vorschrift sei wohnungs- und gesellschaftspolitisch notwen-
dig, um sozial stabile Bewohner- und Siedlungsstrukturen zu schaffen. 
Dies sei auch ein Beitrag zum Schutz vor individueller Diskriminierung. 
Die Verbesserung der Wohnverhältnisse verhindere die Stigmatisie-
rung von Quartieren und Siedlungen und führe daher zu besseren 
Chancen im Bildungs- und Arbeitsbereich. „Deswegen ist diese Rege-
lung unverzichtbar“, erklärte Freitag. 
 

Ebenso kritisch sieht die BSI die von der EU erwogene Abtretbarkeit 
behaupteter Diskriminierungsansprüche an sogenannte Antidiskrimi-
nierungsvereine. Die Umsetzung dieser Pläne würde Abmahnvereinen 
auch eine Plattform für möglichen Missbrauch bieten mit der Gefahr 
einer unnötigen Prozessflut. 
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